
Bekanntmachung vom 20.02.2019  
 

Bau eines Speicherbeckens zur Beregnung von Obst- und Hopfenanlagen mit einem 
Volumen von ca. 20.000 m³ und Verlegung des Rappertsweiler Baches im 
Zusammenhang mit diesem Vorhaben  
 
Bekanntgabe des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 7 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 2 UVPG) 
  
Der auf Flst. Nr. 4114 Gemarkung Langnau, Gemeinde Tettnang befindliche Weiher soll zur 
Frostschutz- und Trockenberegnung von Obst- und Hopfenanlagen auf ein Volumen von ca. 
20.000 m³ vergrößert werden. Das Speicherbecken wird unter Nutzung der örtlichen 
Geländemorphologie nach Norden und nach Westen in die vorhandene Hangkante integriert, 
nach Süden und Osten erfolgt ein Dammbau. Das Vorhaben soll oberhalb des 
Grundwasserspiegels realisiert werden. Die Abdichtung erfolgt mit PE-Folie. Die Wassertiefe 
sollte mindestens vier Meter betragen. Um das erforderliche Volumen von 20.000 m³ zu 
gewährleisten, wird eine Sohlfläche von ca. 4.240 m² und ein ca. 190 m langer und 4 m hoher 
Damm benötigt. Im Zusammenhang mit diesem Vorhaben soll der in diesem Bereich verdolt 
verlaufende Rappertsweiler Bach teilweise geringfügig verlegt werden. Der Beregnungsweiher 
soll mit Wasser aus dem Rappertsweiler Bach gespeist werden.  
 
Bei der Verlegung des Baches handelt es sich um eine wesentliche Umgestaltung, die einen 
Gewässerausbau gemäß § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) darstellt.  
 
Nach § 7 Abs. 1 S. 1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. Nr. 
13.18.1 der Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ zum UVPG bedarf der Ausbau eines 
Gewässers, sofern es sich nicht um eine naturnahe Umgestaltung handelt, einer allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung, ob eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  
 
Aufgrund der Größe von ca. 20.000 m³ bedarf die Herstellung des Speicherbeckens und somit 
die Errichtung und der Betrieb eines künstlichen Wasserspeichers nach § 7 Abs. 2 UVPG i. V. 
m. Nr. 19.9.3 der Anlage 1 zum UVPG einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls 
zur Feststellung, ob eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besteht. Vorhaben, die in der Anlage 1 zum UVPG unter Nr. 19.9 aufgeführt sind, bedürfen 
nach § 65 Abs. 1 und 2 UVPG der Planfeststellung, sofern eine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht und sofern diese Verpflichtung nicht besteht, der 
Plangenehmigung.   
 
Durch die Herstellung des Speicherbeckens und die Verlegung des Rappertsweiler Baches 
sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Das Gewässer war im Bereich der 
geplanten Maßnahme auch bisher bereits teilweise verdolt, d. h. nicht naturnah ausgebaut. 
Auch oberhalb und unterhalb des Vorhabens ist das Gewässer bisher bereits verdolt. Die 
Speisung des Weihers erfolgt durch ein Entnahmebauwerk, das einen Niedrigwasserabfluss 
im Rappertsweiler Bach gewährleistet. Das Vorhaben befindet sich im 
Landschaftsschutzgebiet Nr. 4.35.040 „Eiszeitliche Ränder des Argentals mit Argenaue“. Der 
bestehende Beregnungsweiher wird deutlich vergrößert. Das Speicherbecken wird jedoch 
unter Nutzung der örtlichen Geländemorphologie in die vorhandene Hangkante integriert. 
Hierdurch sind die visuellen Beeinträchtigungen auf die direkt angrenzenden Flächen 
beschränkt. Durch die Maßnahme sind keine erheblichen Verschlechterungen hinsichtlich des 
ökologischen Gewässerzustands und keine Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
erwarten. Weitere ökologische Empfindlichkeiten des Gebietes entsprechend Anlage 3 zum 
UVPG sind nicht ersichtlich.   
 
Bei planmäßiger Ausführung des Vorhabens sowie Einhaltung der Nebenbestimmungen der 
Plangenehmigung, ist mit einer Beeinträchtigung von Schutzgütern nicht zu rechnen.  



 
Im Rahmen der überschlägigen Prüfung durch die allgemeine Vorprüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien wurde festgestellt, dass 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen von der Herstellung des Speicherbeckens und 
von der geplanten Verlegung des Rappertsweiler Baches nicht zu erwarten sind und somit für 
das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  
 
Gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
Friedrichshafen, den 20.02.2019 
Landratsamt Bodenseekreis 


